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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 16. März 2011 

zur Genehmigung der von Drittländern gemäß Artikel 29 der 
Richtlinie 96/23/EG des Rates vorgelegten Pläne 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2011) 1630) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2011/163/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 96/23/EG des Rates vom 29. April 1996 über 
Kontrollmaßnahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe und ihrer Rück
stände in lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen und zur Auf
hebung der Richtlinien 85/358/EWG und 86/469/EWG und der Ent
scheidungen 89/187/EWG und 91/664/EWG ( 1 ), insbesondere auf Arti
kel 29 Absatz 1 vierter Unterabsatz und Artikel 29 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Richtlinie 96/23/EG werden Kontrollmaßnahmen für die 
in ihrem Anhang I genannten Stoffe und Rückstandsgruppen er
lassen. Gemäß der Richtlinie 96/23/EG ist Voraussetzung für die 
Aufnahme in die oder den Verbleib in den Listen der Drittländer, 
aus denen die Mitgliedstaaten unter diese Richtlinie fallende Tiere 
und Erzeugnisse tierischen Ursprungs einführen dürfen, dass das 
betreffende Drittland einen Plan mit den von ihm gewährten 
Garantien hinsichtlich der Überwachung der im Anhang der ge
nannten Richtlinie aufgeführten Rückstandsgruppen und Stoffe 
vorlegt. Diese Pläne sind auf Verlangen der Kommission zu ak
tualisieren, insbesondere wenn bestimmte Kontrollen dies erfor
derlich machen. 

(2) Mit der Entscheidung 2004/432/EG der Kommission vom 
29. April 2004 zur Genehmigung der von Drittländern gemäß 
der Richtlinie 96/23/EG des Rates vorgelegten Rückstandsüber
wachungspläne ( 2 ) werden die in Artikel 29 der Richtlinie 
96/23/EG genannten Pläne (nachstehend „die Pläne“) bestimmter 
Drittländer, die im Anhang zur genannten Entscheidung auf
geführt sind, für die in der Liste genannten Tiere und Erzeugnisse 
tierischen Ursprungs genehmigt. 

(3) In Anbetracht der kürzlich von bestimmten Drittländern vorgeleg
ten Pläne und der zusätzlichen Informationen, die der Kommis
sion übermittelt wurden, sollte die Liste der Drittländer, aus de
nen die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 96/23/EG be
stimmte in der Liste im Anhang der Entscheidung 2004/432/EG 
(nachstehend „die Liste“) aufgeführte Tiere und Erzeugnisse tie
rischen Ursprungs einführen dürfen, aktualisiert werden. 

(4) Die Vereinigten Arabischen Emirate haben der Kommission ei
nen Plan für Kamelmilch vorgelegt. Der Plan bietet ausreichende 
Garantien und sollte genehmigt werden. Kamelmilch sollte daher 
für die Vereinigten Arabischen Emirate in die Liste aufgenommen 
werden. 

▼B 
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(5) Brunei hat der Kommission einen Plan für Aquakultur vorgelegt. 
Der Plan bietet ausreichende Garantien und sollte genehmigt wer
den. Daher sollte Aquakultur für Brunei in die Liste aufgenom
men werden. 

(6) Die Kommission hat von der ehemaligen jugoslawischen Repu
blik Mazedonien Informationen über die Durchführung ihres 
Plans für Schlachtequiden angefordert. Nachdem keine Antwort 
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien einging, 
liegen keine ausreichenden Garantien für eine Genehmigung 
vor. Der Eintrag zu Schlachtequiden sollten daher für dieses 
Drittland aus der Liste gestrichen werden. Die ehemalige jugo
slawische Republik Mazedonien wurde entsprechend unterrichtet. 

(7) Im Eintrag für Malaysia in der Liste ist Geflügel aufgeführt; der 
von Malaysia vorgelegte Plan und die der Kommission übermit
telten zusätzlichen Informationen bieten jedoch keine ausreichen
den Garantien im Hinblick auf Geflügel. Allerdings bezieht der 
einzige derzeit gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) 
Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die 
amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimm
ten Erzeugnissen tierischen Ursprungs ( 1 ) zugelassene Betrieb, der 
solche Rohstoffe verarbeitet, seine gesamten Rohstoffe aus einem 
Mitgliedstaat. Damit eine Fortführung dieser Aktivität möglich 
ist, sollte Geflügel im Eintrag für Malaysia aufgeführt werden, 
allerdings mit der Beschränkung auf Rohstoffe, die aus Drittlän
dern eingeführt werden, die für solches Material einen Eintrag in 
der Liste haben. Malaysia wurde entsprechend unterrichtet. Diese 
Beschränkung sollte in Form einer Fußnote für dieses Drittland in 
die Liste aufgenommen werden. 

(8) Die Kommission hat von Russland Informationen über die 
Durchführung seines Plans für Schlachtequiden angefordert. 
Nachdem keine Antwort Russlands einging, liegen keine ausrei
chenden Garantien für eine Genehmigung vor. Der Eintrag zu 
Schlachtequiden sollten daher für dieses Drittland aus der Liste 
gestrichen werden. Russland wurde entsprechend unterrichtet. 

(9) Die Kommission hat von der Ukraine Informationen über die 
Durchführung ihres Plans für Equiden und Equidenerzeugnisse 
angefordert. Nachdem keine Antwort der Ukraine einging, liegen 
keine ausreichenden Garantien für eine Genehmigung vor. Der 
Eintrag zu Equiden und Equidenerzeugnissen sollten daher für 
dieses Drittland aus der Liste gestrichen werden. Die Ukraine 
wurde entsprechend unterrichtet. 

(10) Die Vereinigten Staaten wurden aufgefordert, Informationen über 
die Durchführung ihres Plans für Equiden und Equidenerzeug
nisse vorzulegen. Die Vereinigten Staaten konnten die entspre
chenden Garantien nicht vorlegen, da in diesem Drittland keine 
Schlachtung von Equiden für die Ausfuhr in die EU mehr statt
findet. Der Eintrag zu Equiden und Equidenerzeugnissen sollten 
daher für dieses Drittland aus der Liste gestrichen werden. Die 
Vereinigten Staaten wurden entsprechend unterrichtet. 

▼B 
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(11) Bei einem Inspektionsbesuch der Kommission in Uruguay wur
den schwerwiegende Mängel bei der Durchführung des Plans für 
Kaninchen und Zuchtwild festgestellt. Für Kaninchen gab es kei
nen Rückstandsüberwachungsplan; für Zuchtwild konnten auf
grund der Einstellung der Produktion keine Probenahmen und 
Untersuchungen durchgeführt werden. Die Einträge zu Kaninchen 
und Zuchtwild sollten daher für Uruguay aus der Liste gestrichen 
werden. Uruguay wurde entsprechend unterrichtet. 

(12) Bestimmte Drittländer führen Erzeugnisse tierischen Ursprungs 
aus, die aus Rohstoffen aus Mitgliedstaaten oder anderen Dritt
staaten, die den Bestimmungen der Richtlinie 96/23/EG in Bezug 
auf solche Rohstoffe genügen und die daher in der Liste auf
geführt sind, gewonnen wurden. Damit sichergestellt ist, dass in 
die EU eingeführte Erzeugnisse tierischen Ursprungs von einem 
genehmigten Plan abgedeckt sind, sollten Drittländer, die solche 
Rohstoffe zum Zweck einer späteren Ausfuhr einführen, eine 
diesbezügliche Erklärung in ihren Plan einfügen. 

(13) Für entsprechende Sendungen aus der früheren jugoslawischen 
Republik Mazedonien, aus Russland, der Ukraine und Uruguay, 
die vor Geltungsbeginn des vorliegenden Beschlusses in die EU 
versandt wurden, sollte eine Übergangsfrist festgelegt werden, 
damit es nicht zu Störungen im Handelsverkehr kommt. 

(14) Die Entscheidung 2004/432/EG ist mehrfach geändert worden. 
Im Interesse der Klarheit des Unionsrechts sollte die genannte 
Entscheidung aufgehoben und durch den vorliegenden Beschluss 
ersetzt werden. 

(15) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen 
der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für die Lebens
mittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die der Kommission von den in der Tabelle im Anhang aufgeführten 
Drittländern gemäß Artikel 29 der Richtlinie 96/23/EG vorgelegten 
Pläne werden für die in dieser Tabelle mit „X“ gekennzeichneten Tiere 
und Erzeugnisse tierischen Ursprungs für den menschlichen Verzehr 
genehmigt. 

Artikel 2 

(1) Drittländer, die für die Ausfuhr in die Europäische Union Roh
stoffe verarbeiten, die aus anderen Drittländern, die ihrerseits gemäß 
diesem Beschluss zur Herstellung von Lebensmitteln tierischen Ur
sprungs zugelassen sind, oder aus Mitgliedstaaten eingeführt werden, 
die aber für solche Rohstoffe keinen Rückstandsüberwachungsplan vor
weisen können, der dem gemäß Artikel 7 der Richtlinie 96/23/EG ent
spricht, fügen ihrem Plan folgende Erklärung hinzu: 

▼B 
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„Die zuständigen Behörden [Name des Drittlandes] gewährleis
ten, dass Erzeugnisse tierischen Ursprungs für den menschlichen 
Verzehr, die in die Europäische Union ausgeführt werden, ins
besondere Erzeugnisse, die aus nach [Name des Drittlandes] ein
geführten Rohstoffen hergestellt wurden, ausschließlich aus ge
mäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 zugelassenen 
Betrieben stammen, in denen zuverlässige Verfahren angewandt 
werden, durch die sichergestellt ist, dass die in solchen Erzeug
nissen verwendeten Rohstoffe tierischen Ursprungs ausschließlich 
aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Drittländern 
stammen, für die im Anhang des Beschlusses 2011/163/EU der 
Kommission der jeweilige Rohstoff ohne einschränkende Fußnote 
gemäß Artikel 2 Absatz 2 des genannten Beschlusses aufgeführt 
ist.“ 

(2) Dem Eintrag im Anhang des vorliegenden Beschlusses wird für 
ein Drittland, das Erzeugnisse tierischen Ursprungs für den mensch
lichen Verzehr ausführt, die ausschließlich aus Rohstoffen tierischen 
Ursprungs hergestellt wurden, die aus einem Mitgliedstaat der Europäi
schen Union oder aus einem Drittland stammen, das einen Plan gemäß 
Artikel 29 der Richtlinie 96/23/EG vorgelegt hat, folgende einschrän
kende Fußnote hinzugefügt: 

„Drittländer gemäß Artikel 2, die ausschließlich Rohstoffe ver
wenden, die entweder aus anderen Drittländern, die zur Einfuhr 
solcher Rohstoffe in die Europäische Union zugelassen sind, oder 
aus Mitgliedstaaten stammen.“ 

Artikel 3 

(1) Während einer Übergangsfrist bis zum 30. April 2011 akzeptieren 
die Mitgliedstaaten Sendungen mit Kaninchen und Zuchtwild aus Uru
guay und Sendungen mit Equidenerzeugnissen aus der Ukraine, sofern 
der Einführer nachweisen kann, dass diese Sendungen vor dem 15. März 
2011 gemäß der Entscheidung 2004/432/EG zertifiziert und aus Uru
guay bzw. der Ukraine in die Union versandt wurden. 

(2) Während einer Übergangsfrist bis zum 25. März 2011 akzeptieren 
die Mitgliedstaaten Sendungen mit Schlachtequiden aus der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, aus Russland und der Ukraine, 
sofern der Einführer dieser Tiere nachweisen kann, dass sie vor dem 
15. März 2011 gemäß der Entscheidung 2004/432/EG zertifiziert und 
aus der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Russland 
bzw. der Ukraine in die Union versandt wurden. 

Artikel 4 

Die Entscheidung 2004/432/EG wird aufgehoben. 

Artikel 5 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Er gilt ab dem 15. März 2011. 

▼B 

2011D0163 — DE — 19.04.2016 — 008.001 — 5



 

2011D
0163 —

 D
E —

 19.04.2016 —
 008.001 —

 6 

▼M9 

ANHANG 

ISO-2-Code Land Rinder Schafe/ 
Ziegen Schweine Pferde Geflügel Aquakultur Milch Eier Kaninchen 

Frei 
lebendes 

Wild 
Zuchtwild Honig 

AD Andorra X X X X 

AE Vereinigte Arabische Emirate X ( 1 ) 

AL Albanien X X X 

AM Armenien X X 

AR Argentinien X X X X X X X X X X X 

AU Australien X X X X X X X X 

BA Bosnien und Herzegowina X X X X X 

BD Bangladesch X 

BN Brunei X 

BR Brasilien X X X X X 

BW Botsuana X X X 

BY Belarus X ( 2 ) X X X 

BZ Belize X 

CA Kanada X X X X X X X X X X X X 

CH Schweiz X X X X X X X X X X X X 

CL Chile X X X X X X X X 

CM Kamerun X 

CN China X X X X X
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▼M9 

ISO-2-Code Land Rinder Schafe/ 
Ziegen Schweine Pferde Geflügel Aquakultur Milch Eier Kaninchen 

Frei 
lebendes 

Wild 
Zuchtwild Honig 

CO Kolumbien X 

CR Costa Rica X 

CU Kuba X X 

DO Dominikanische Republik X 

EC Ecuador X 

ET Äthiopien X 

FK Falklandinseln X X X 

FO Färöer X 

GH Ghana X 

GM Gambia X 

GL Grönland X X X 

GT Guatemala X X 

HN Honduras X 

ID Indonesien X 

IL Israel ( 7 ) X X X X X X 

IN Indien X X X 

IR Iran X 

JM Jamaika X 

JP Japan X X 

KE Kenia X X ( 1 ) 

KG Kirgisistan X
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▼M9 

ISO-2-Code Land Rinder Schafe/ 
Ziegen Schweine Pferde Geflügel Aquakultur Milch Eier Kaninchen 

Frei 
lebendes 

Wild 
Zuchtwild Honig 

KR Südkorea X X 

LB Libanon X 

LK Sri Lanka X 

MA Marokko X X 

MD Republik Moldau X X X X 

ME Montenegro X X X X X X X 

MG Madagaskar X X 

MK Ehemalige jugoslawische Repu
blik Mazedonien ( 4 ) 

X X X X X X X X X 

MM Republik der Union Myanmar X 

MU Mauritius X 

MX Mexiko X X X 

MY Malaysia X ( 3 ) X 

MZ Mosambik X 

NA Namibia X X 

NC Neukaledonien X ( 3 ) X X X X 

NI Nicaragua X X 

NZ Neuseeland X X X X X X X X 

PA Panama X 

PE Peru X
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▼M9 

ISO-2-Code Land Rinder Schafe/ 
Ziegen Schweine Pferde Geflügel Aquakultur Milch Eier Kaninchen 

Frei 
lebendes 

Wild 
Zuchtwild Honig 

PH Philippinen X 

PM St. Pierre und Miquelon X 

PN Pitcairninseln X 

PY Paraguay X 

RS Serbien ( 5 ) X X X X ( 2 ) X X X X X X 

RU Russland X X X X X X X ( 6 ) X 

RW Ruanda X 

SA Saudi-Arabien X 

SG Singapur X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 8 ) X ( 3 ) X X ( 3 ) X ( 8 ) X ( 8 ) 

SM San Marino X X ( 3 ) X 

SR Surinam X 

SV El Salvador X 

SZ Swasiland X 

TH Thailand X X X 

TN Tunesien X X X 

TR Türkei X X X X X 

TW Taiwan X X 

TZ Tansania X X 

UA Ukraine X X X X X X X 

UG Uganda X X 

USA Vereinigte Staaten von Amerika X X X X X X X X X X X
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▼M9 

ISO-2-Code Land Rinder Schafe/ 
Ziegen Schweine Pferde Geflügel Aquakultur Milch Eier Kaninchen 

Frei 
lebendes 

Wild 
Zuchtwild Honig 

UY Uruguay X X X X X X X 

VE Venezuela X 

VN Vietnam X X 

ZA Südafrika X X 

ZM Sambia X 

ZW Simbabwe X X 

( 1 ) Nur Kamelmilch. 
( 2 ) Ausfuhr lebender Schlachtequiden in die Union (nur zur Lebensmittelherstellung bestimmte Tiere). 
( 3 ) Drittländer gemäß Artikel 2, die ausschließlich Rohstoffe verwenden, die entweder aus Mitgliedstaaten oder aus anderen Drittländern stammen, die zur Einfuhr solcher Rohstoffe in die Europäische Union zugelassen sind. 
( 4 ) Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien; die endgültige Benennung dieses Landes wird nach Abschluss der laufenden Verhandlungen innerhalb der Vereinten Nationen festgelegt. 
( 5 ) Ohne Kosovo (diese Benennung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244 des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängig

keitserklärung des Kosovo). 
( 6 ) Nur Rentiere aus den Regionen Murmansk und Yamalo-Nenets. 
( 7 ) Im Folgenden wird darunter das Gebiet des Staates Israel mit Ausnahme der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete (namentlich die Golanhöhen, der Gazastreifen, Ostjerusalem und das restliche 

Westjordanland) verstanden. 
( 8 ) Nur für Frischfleischwaren mit Ursprung in Neuseeland, die für die Union bestimmt sind und die mit oder ohne Lagerung entladen, umgeladen und durch Singapur durchgeführt werden.


